
EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser! Ende April diesen Jahres hat die SPD-Fraktion den „Entwurf eines Gesetzes zur Än-

derung des Grundgesetzes“ vorgelegt. Mit diesem sollen „Kinderrechte“ im Grund-
gesetz verankert werden. Im Einzelnen sieht der Entwurf eine Änderung von Art. 6 GG
vor. Insbesondere soll dieser Verfassungsnorm ein neuer Absatz hinzugefügt werden,
welcher sich an den Formulierungen der UN-Kinderrechtskonvention orientiert. Es sol-
len die Rechte des Kindes auf Entwicklung und Entfaltung seiner Persönlichkeit, Schutz,
Beteiligung, Beachtung seiner Meinung sowie Förderung explizite Aufnahme in das
Grundgesetz finden. Was ist von diesem Vorhaben zu halten?

Die Diskussion um die Aufnahme von Kindesgrundrechten in die Verfassung wird seit
langer Zeit geführt. Dabei wird letztlich nicht darüber gestritten, welchen Stellenwert die
Rechte der Kinder in unserer Gesellschaft haben (sollen). Insoweit besteht im Ergebnis im
Wesentlichen Einigkeit, dass der seit dem Jahre 1949 vollzogene Wandel in der Gesell-
schaft längst die Anerkennung von Kindern als eigene Rechtspersönlichkeiten mit ihnen
zustehenden subjektiven Rechten, die zugleich in besonderem Maße schutz- und för-
derungsbedürftig sind, herbeigeführt hat. Dieser Wandel wurde insbesondere durch die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eingeleitet, welches (erst) im Jahre 1968
klargestellt hat, dass auch Kinder selbst Wesen mit eigener Menschenwürde und eigenem
Recht auf Entfaltung ihrer Persönlichkeit sind. Zuvor war ihnen noch eine „Grundrechts-
mündigkeit“ abgesprochen worden. Damit hat das Bundesverfassungsgericht letztlich den
Bann für die „Grundrechte des Kindes“ gebrochen und diese Judikatur in den folgenden
Jahrzehnten in einer Weise fortgeführt, die zu einer wohl lückenlosen verfassungsrecht-
lichen Absicherung von Kindesrechten geführt hat: der Vorrang des Kindeswohls vor dem
Elternrecht, die aus dem staatlichen Wächteramt fließenden Ansprüche auf Schutz, sein
Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht auf Grundrechtsschutz durch Ver-
fahren, insbesondere auf eine eigene Interessenvertretung, die Beachtlichkeit kindlicher
Willensäußerungen, das Recht des Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstammung sowie
auf Schutz seiner Privatsphäre seien nur exemplarisch genannt. Im Jahre 2008 hat das
Bundesverfassungsgericht gar – verfassungsdogmatisch kritisiert – aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1
GG ein „Recht des Kindes auf Pflege und Erziehung durch seine Eltern“ abgeleitet.

Nach alledem fragt sich, welchen „Mehrwert“ die erneut vorgeschlagene Verfassungsände-
rung haben soll. Zumal auch der Inhalt der UN-Kinderrechtskonvention ohnehin Bestandteil
unseres geltenden Rechts ist. Überzeugende juristische Argumente lassen sich jedenfalls
nicht finden. Verfassungsrechtler haben darauf immer wieder zu Recht hingewiesen und vor
Eingriffen in das sensible, komplexe und vom Bundesverfassungsgericht bislang fein ausjus-
tierte System des Art. 6 GG gewarnt. Worum es bei einer etwaigen Verfassungsänderung da-
mit im Wesentlichen gehen kann, ist die symbolische Wirkung sowie die gesellschaftspoliti-
sche Bedeutung, die mit einer solchen verbunden sein könnte. Wenn bewirkt würde, dass
sich aus Sicht der Kinder auf Grund einer sich daraufhin verändernden gesellschaftlichen und
staatlichen Praxis positive Einflüsse feststellen ließen, wäre dies sicher erstrebenswert. Denn
noch immer besteht in vielen Bereichen unbeschadet der bereits vorhandenen rechtlichen
Rahmenbedingungen ein dringender Bedarf für eine angemessene Berücksichtigung der
Rechte von Kindern.

Gleichwohl bestehen Zweifel, weil eine Frage unbeantwortet bleibt: Wenn der bestehende
rechtliche Rahmen eine lückenlose Gewährleistung von Kindesrechten ermöglicht, weshalb
sollten sich dann diejenigen, die schon bisher nicht bereit waren, den Rechten von Kindern
den gebotenen Stellenwert einzuräumen, zu einer nachhaltigen Veränderung ihres Werte-
systems bewegen lassen? Wenn es um die Rechte von Kindern geht, sollte jedoch nichts un-
versucht bleiben, solange das vorhandene verfassungsdogmatische System nicht beeinträch-
tigt und einer unnötigen Überregulierung auf Verfassungsebene Einhalt geboten wird. Vor
diesem Hintergrund sollte – wie es auch der 14. Kinder- und Jugendbericht empfiehlt – eher
erwogen werden, den bereits im Jahre 2008 gemachten Vorschlag einer maßvollen Ergän-
zung von Art. 2 GG zu diskutieren.

Ihr

Stefan Heilmann
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